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Beschluss

Die Obersendung geschieht
ZUIll ZWecke der ZustellungI

In dem velWaJtungsgerichtlichen Verfahren

1. des Ringes Christlich-Demokratischer Studenten RCDS, Essen e.V., vertre-
ten durch . I , Blücher-
straße'1, 45141 Essen,

2. des Studenten

3. des Allgemeiner Studentenausschusses (AStA) der Universität Duisburg­
Essen, in diesem Verfahren vertreten durch
._',und

Universitätsstraße 2, 45141 Essen,

Antragsteller,

Prozessbevollmächtigte:

gegen

- hinsichtlich der Antragsterler zu 1. bis 3.:

1, das Studierendenparlament der Universität Duisburg.Essen, vertreten
'durch . , Universitätsstraße 2,45141 Essen.

2. den Wahtau~huss des Studierendenparlaments der Universität
Duisburg-Essen, zu Händen '
Universitätsstraße 2, 45141 Essen.

- hinsichtfich der Antragsteller zu 1. und 2. zusätzlich:

3. die Studierendenschafl der Universität Duisburg-Essen, vertreten durch
den AStA. zu Händen '
Universitätsstraße 2.45141 Essen.

Antragsgegner,

wegen Hochschutrechts (Untersagung der Wahl zum Studierendenparlament)
hier: Antrag auf vorMlufigen Rechtsschutz

hat die 4. Kammer des

VERWALTUNGSGERICHTS GELSENKIRCHEN

3m 21. November 2011



~Ull-11-22 11:42

duroh

Vg-Gelsenkirchen

2

den Vorsitzenden Richter am VelWaltungsgericht r
den Richter am Verwaltungsgericht und
den Richter am Verwaltungsgericht

beschlossen:

1) Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
wird abgelehnt.

Die Antragsteller zu tragen die Kosten des Verfah­
rens zu je einem Drittel.

2) Der Streitwert wird auf 7.500,00 € festgesetzt.

Gründe:

Die Anträge.

1. den Antragsgegnem wird untersagt, in der Zeit vom
21.11.2011 bis zum 25.11.2011 Wahlen fOr das Studie­
rendenparlament der Universität Duisburg-Essen durch­
zufOhren.

2. den Antragsgegnem wird weiterhin untersagt, Wahlen
fOr das Studierendenparlament durchzuführen.

a) oh.ne dass die Frist des § 8 Abs. 1WahlO der
Studierendenschaft der Universitat Duisburg-Essen vom
29. Mai 2006 eingehalten ist;

b) ohne dass die Frist des § 8 Abs. 7 WahlO der
Studierendenschaft der Universitat DUisburg-Essen vom
29. Mai 2008 eingehalten ist;

c) wenn die Zulassung von Wahlvorschlägen erfolgt ist, die
innerhalb der Frist des § aAbs. 1 eingegangen sind;

d) wenn unterschiedliche Einreichungsfristen für verschie­
dene Wahlvorschläge gegolten haben;

e) wenn für die Wahlvorschläge weitergehel'\de
Anforderungen festgelegt wurden, als in § aAbs. 4
WahlO genannt;
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f) wenn die Erreichbarkeit des Wahlausschusses entge­
gen der Regelung in § 7 Abs. 2 WahlQ eingeschränkt
wurde;

2. hilfsweise wird beantragt.

a) festzustellen, dass die Wahlbekanntmachung fOr die
Wahl zum Studierendenpartament der Universität Duis­
burg-Essen vom 17.10.2011 insofem unrichtig war, als
dort eine Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge
bis spätestens zum 01.11,2011,21:00 Uhr, beim Wahl­
ausschuss genannt wird,

b) festzustellen, dass die Wahlbekanntmachung für die
Wahl zum Studierendenparlament der Universität Duis­
burg-Essen insofern unrichtig ist, als dort niedergelegt
ist. dass für die Entgegennahme der Wahlvorschläge
der Wahlausschuss am 28.10.2011 Von 16:30 Uhr bis
18:30 Uhr und vom 01.11.2011 von 20:00 Uhr bis 21:00
Uhr zur Verfügung steht,

c) festzustellen. dass die Frist des § 8 Abs. 1der Wahlord­
nung der Studierendenschaft der Universitat Duisburg­
Essen vom 29.05.2008 insofern nicht eingehalten
wurde,

d) festzustellen, dass die Zulassung der JuSo Hochschul­
gruppe und der Liste Studierender Demokraten am
02.11.2011 rechtswidrig war,

e) festzustellen, dass die Kandidatenliste zur Wahl des
StUdierendenparlaments nicht gern. § 8 Abs. 7 der
Wahlordnung am 14. Tag vor dem ersten Wahltag be­
kannt gemacht worden ist.

haben insgesamt keinen Erfolg.

Gemaß § 123 Abs. 1 der Verwallungsgerichtsordnung (VwGO) kann das Gericht
eine einstweilige Anordnun9 in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die
Gefahr besteht, dass durch die Veränderung des bestehenden Zustandes die Ver­
wirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert wer­
den könnte. Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung eines vorlaufigen
Zustandes in Bezug auf ein strei1iges Rechtsverhältnis zulässig, wenn diese Rege­
lung vor allem bei dauernden Rechtsverhaltnissen, um wesentliche Nachteile abzu-
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wenden oder drohende Gewalt zu verhindern oder aus anderen GrUnden nötig er­
scheint. Voraussetzung fOr den Erlass einer einstweiligen Anordnung ist insofern,
dass die allgemein fOr verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz erforderlichen
Zulassigl<eitsvoraussetzungen gegeben sind; spezifisch tritt hinzu, dass der jeweilige
Antragsteller einen Anordnungsanspruch glaubhaft macht und dass ein

Anordnungsgrund (Eilbedürftigl<eit) vorliegt. Schließlich scheidet der Erlass einer
einstweiligen Anordnung grundsätzlich aus, wenn sie zur Vorwegnahme der
Hauptsachenentscheidung fUhren wUrde. HieNon ausgehend gilt

Die Antragsteller zu 1. und 3. sind für alle geltend gemachten Begehren nicht ant­
ragsbefugt (§ 42 Abs. 2 VwGO in analoger Anwendung).

Dem Antragsteller zu 1. stehen bezOglieh der Wahl und ihrer DurchfOhrung keine ei­
genen Rechte zu. Gemaß § 8 Abs. 1 und 2 der Wahlordnung der Studierendenschaft
der Universität Duisburg Essen vom 29. Mai 2008 in der Fassung der Änderungsord.
nung vom 3. September 2009 (im Folgenden: WO) werden die Wahlvorschläge von
den Wahlberechtigten eingereicht. Anders als bei allgemein-politischen Wahlen oder
Gremienwahlen der verschiedensten Ebenen werden die Wahlvorschlage nach der
WO nicht von Parteien, Gruppenvertretem oder sonstigen Organisationen vorge­
schlagen. Der Antragsteller zu 1. ist als eingetragener Verein weder aktiv noch pas­
siv wahlberechtigt zum Studierendenparlament. Er ist an derAufstellung der Wahl·
vorschläge nur "im Hintergrund" beteiligt, indem seine Mitglieder, soweit sie wahlbe­
rechtigt sind, als Wahlberechtigte Wahlvorschlage erarbeiten können. Eine Verlet­
zung von Rechten des Antragstellers zu 1. durch Fehler im Wahlverfahren istmithin
nicht möglich. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass der Antrag für den Antrag­
steller zu 1. auch dann erfolglos bliebe, wenn er für antragSbefugt angesehen wOrde,'
FOr ihn wOrde jedenfalls das geften, was unten noch zum Antragsteller zu 2. ausge­
fUhrt ist.

Auch derAntragsteller zu 3. ist nicht antragsbefugt. Gemaß § 55 Abs. 1 des Hoch­
schulgesetzes (HG) NRW vertritt der Allgemeine Studierendenausschuss -AStA· die
Studierendenschaft. Nach Satz 2 der vorgenannten Norm führt er die BeschlUsse
des Studierendenparlaments aus und erledigt die Geschäfte der laufenden VelWal­
tung der Studierendenschaft. Die Geltendmachung von eventuellen Verstößen gegen
die Wahlordnung fällt nicht in diese Zuständigkeit des AStA. Auch steht ein Beans­
tandungsrecht, soweit dies überhaupt einschlägig ist, allenfalls dem Vorsitzenden
des AStA zu (§ 55 Abs. 3 Satz 1 HG NRW). Es ist auch nicht erkennbar. wie durch
eventuelle Verstöße gegen die Wahlordnung in die Kompetenzen des AStA eingeg­

riffen werden könnte.
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Hinsichtlich des Antrags zu 1. ist der Antrag des verbleibenden Antragstellers zu 2.
unbegründet. Dabei bleibt dahingestellt, ob die Antragsgegner für das Begehren des
Antragstellers zu 2. passiVlegitimiert sind; jedenfalls für den Antragsgegner zu 2. als

für die Durchführung von Wahlen bestelltem Organ der Studierendenschaft (vgl. § 4
Abs. 1 Nr. 1der Satzung der Studierendenschaft der Universitat Duisburg-Essen
vom 29. Mai 2008 idF v. 15. September/9. Dezember 2010) ist das zu bejahen. Nach
dem gegenwartig erkennbaren Sachstand spricht ganz Überwiegendes dafUr, dass
das Wahlverfahren an einem schwerwiegenden, ergebnisrelevanten und - soweit
erkennbar - auch nicht heilbaren Velfahrensfehler leidet, der einen öffentlich-rechtli·
ehen Unterlassungsanspruch zu Gunsten des Antragstellers zu 2. auslösen kann.
Indessen steht dem Erlass einer einstweiligen Anordnung das Verbot der Vorweg­
nahme der Hauptsache entgegen.

Die Handhabung der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge seitens des Wahl­
ausschusses gemäß § 8 Abs. 1WO ist in jedem Falle fehlerhaft. Das gilt schon ganz
unabhängig davon, ob die Frist fflr die Abgabe der Wahlvorschläge bei zutreffender
Auslegung der Vorschrift am 1. oder 2. November 2011 ablief. Wird unterstellt. die
Frist liefe mit Rücksicht auf den Umstand, dass der 1. November 2011 ein Feiertag
war, bis zum 2. November 2011, so hätte die Nachricht über eine Verlängerung der
ursprOnglich (unterstellt) fehlerhaft zu kurzen Frist allen Wahlberechtigten gegenüber
bekannt gemacht werden müssen. Ausweislieh der Verwaltungsvorgänge ist das
nicht geschehen; allem Anschein hat der Wahlausschuss eine Nachricht über die
Fristverlängerung per sog. E-Mail an einige wenige Personen-möglicherweise, so­
weit erkennbar, an Repräsentanten von Gruppen, anscheinend aber auch nicht allen
- Obermittelt Wie bereits erwähnt. sind berechtigt zur Vorlage von Wahlvorschlägen
nicht Gruppenvertreter, sondern alle Wahlberechtigte; diesen hätte die NachriCht
übermittelt werden müssen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne
Wahlberechtigte durch die (unterstellt) zu kurze Frist abgehalten wurden, noch Wahl­
vorschläge ein4ureichen. Vor diesem Hintergrund kann unerörtert bleiben, ob eine
Friständerung fflr die Abgabe von Wahlvorschlägen kurz vor Ablauf der ursprUngrich
gesetzten Frist überhaupt rechtlich zulässig ist.

Das Gericht geht allerdings davon aus, dass die Verlängerung der Frist fehlerhaft
war und die Frist fOr das Einreichen von Wahlvorschlägen am 1. November 2011 en·
dete. Denn bei Fristverlängerung hätten zwischen Wahl und Einreichen derWahlvor·
schläge nicht, wie vorgeschrieben, zwanzig Tage gelegen. Es kann dahinstehen, ob
§ 54 Abs. 1 des Bundeswah!gesetzes einen allgemein für Wahlen geltenden Grund­
satz formuliert; jedenfalls die Auslegung des § 8 Abs. 1 WO, der im Zusammenhang
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mit weiteren Fristen wie der aus § 8 Abs. 5 WO über die Protung der Wahlvorschläge
gesehen werden muss, fOhrt zu dem gleichen Ergebnis. Hiervon ausgehend verstOßt

die Zulassung der Wahlvorschläge der Listen "Unke Liste SOS", ,LSO" und "JuSo
HSG" gegen § 6 Abs. 1WO. Nach derzeitiger vorläufiger Einschätzung des Gerichts
macht dieser Umstand die Wahlen unheilbar fehlerhaft. Die Zulassung der drei
Wahlvorschläge kann nachträglich nicht dadurch geheilt werden, dass etwa die auf
diese drei Wahlvorschlage entfallenden Stimmen für die Feststellung des Wahler­
gebnisses unberUcksichtigt bleiben; denn der Umstand, dass die drei Wahlvor­

schläge auf den Stimmzetteln vorhanden waren, kann das Wahlverhalten in Bezug
auf von den Wählern andernfalls .angekreuzte" Wahlvorschläge verändert haben.
Das Gericht hat ferner elWogen, ob die Zulassung der drei Wahlvorschläge als bio-·
ßer Formalverstoß gewertet werden könnte. der letztlich nicht ergebnisrelevant sein
könnte. Hieran könnte gedacht werden, wenn die Wahlvorschläge sm 1. November
2011 von den Vorschlagsberechtigten bereits erarbeitet gewesen wären und die ver­
spätete Einreichung nur bequemlichkeitshalber erfolgte. Diese Wertung ist indessen
nach Einschätzung des Gerichts aus zwei Gründen nicht möglich. Zum einen ist die
Frist aus § 8 Abs. 1WO nicht disponibel; ob die Fristverlängerung folgenlos lIliebe,
hinge von nachträglichen Sachverhaltsermittlungen ab. Zum anderen ergibt sich aus
den Verwaltungsvorgängen, dass die Wahlvorschläge teilweise erst am 2. November
2011 erstellt wurden.

Der Umstand, dass die gegenwärtige Wahl zum Studierendenparlament nach der
vorläufigen Einschätzung des Gerichts fehlerhaft ist, genügt allein nicht, um den Er­
lass der begehrten einstweiligen Anordnung zu rechtfertigen. Denn eine Untersagung
der Wahl würde einen endgOltigen Zustand schaffen, mit dem die Hauptsachenent­
scheidung vOlWeg genommen würde. Derartiges ist nur dann geboten. wenn sonst
fOr den Antragsteller zu 2. schwere und unzumutbare Nachteile entstünden. Das ist
vorliegen~ indessen nicht erkennbar. Grundsätzlich kann der Antragsteller zu 2. dar­
auf velWiesen werden, zunächst das fOr die Kontrolle von Wahlen zum Studieren­
denparlament in § 16 WO vorgesehene WahlprOfungsverfahren abzuwarten und ­
falls dies, wie im vorgetragenen Fall eines frOheren WahlprOfungsverfahrens - nicht
unverzOglich beendet wird, auf nachträglichen verwaltungsgerichtlichen Rechts­
schutz anzutragen, Der Umstand, dass der Antragsteller zu 2. als Wähler vorüberge­
hend einem Studierendenparlament gegenüber steht, das nicht rechtens zustande
gekommen ist, ist zuMchst hinzunehmen. Jedenfalls nicht erkennbar. dass dem Ant·
ragsteller zu 2. hierdurch schwere und unerträgliche Nachteile drohen.
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Der Antrag zu 2. und der Hilfsantrag sind unzulässig. Die mit diesen Antragen ver­
folgten Begehren zielen darauf ab. im Ei/verfahren einzelne. teilweise IfOrbeugend
wirkende Rechtsfragen zu den Wahlen zum Studierendenparlament klären zu las­

sen. HierfOr besteht kein RechtsschutzbedUrfnis.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154, 159 Satz 1 VwGO, § 100 der
Zivilprozessordnung.

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 53 Abs. 2, 52 Abs. 1 des Gerichtskostenge­
satzes (GKG). Dabei ist berOcksichtigt, dass drei Antragsteller auftreten, bezOglich
derer jeweils ein StreitWert von 2.500 Euro (halber Wert aus § 52 Abs. 2 GKG) ein­
gesetzt ist.

Rech.sm itte I bele h run 9:

Gegen den Beschluss zu 1. stehtden Beteiligten die Beschwerde an das Oberver- I\röl- c~Q.

waltungsgericht fOr das Land Nordrhein-Westfalen in MOnster zu.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Beschlusses
schriftlich bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahrlhofsvorplatz 3,
45879 Gelsenkirehen. einzulegen. Sie ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
der Entscheidung zu begrllnden, Die BegrOndung ist. sofem sie nicht.bereits mit der

- Beschwerde vorgelegt worden ist. beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nord­
rhein·Westfalen, Aegidiikirchpla1z 5. 48143 MOnster. schriftlich oder in elektronischer
Form nach Maßgabe der Verordnung Ober den elektronischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen
• ERWO VG/FG • vom 1, Dezember 20' 0 (GV. NRW. S. 648) einzureichen. Sie
muss einen bestimmten Antrag enthalten. die GrUnde darlegen. aus denen die Ent­
scheidung abzulIndem oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Ent­
scheidung auseinanderseu:en. Das Oberverwaltungsgericht prOft nur die dargelegten
Gründe.

Im Beschwerdeverfahren gegen den Beschluss zu 1. muss sich jeder Beteiligte
durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für die Einle­
gung der Beschwerde. Als Prozessbevollmllchtigte sind nur die in § 67 Abs. 4 in
Verbindung mit Abs. 2 VelW3ltungsgerichtsordnung bezeichneten und ihnen kraft
Gesetzes gleichgestellten Personen zugelassen. .

Gegen den Beschluss zu 2. findet innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Ent­
scheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderwei­
tig erledigt hat, Beschwerde statt, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes
200 Euro Obersteigt.

Die Beschwerde ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge­
schäftsstelle beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen einzulegen. Ober sie entsehe;
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det das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidii­
kirchplatz 5,48143 Münster, falls das beschließende Gericht ihr nicht abhilft.

Ausgefertiat

.... JustiZö6m-sekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle




